
Volksbegehren „Abtreibungs-Strafgesetz-Paragraphen streichen“ 

 

Kaiserin Maria Theresia hat das Verbot der Abtreibung 1768 eingeführt. 

Als Folge einer illegalen Abtreibung sind unzählige Frauen gestorben oder 

haben an den Folgen gelitten. Deshalb wurde 1975 mit der Fristenlösung 

die Straffreistellung beschlossen. Allerdings blieb die Abtreibung im 

Strafgesetz und wird immer noch mit bis zu 1 Jahr Gefängnis geahndet. 

Das Parlament möge nun beschließen die Abtreibung ersatzlos aus dem 

Strafgesetz zu streichen, wie Kanada dies bereits 1988 getan hat. 

 


